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Vorvertragliche Informations- und 
Erläuterungspflichten

Auszahlungsbedingungen
Auszahlungsbedingungen sind Vorbedingungen, die erfüllt sein 
müssen, damit der Darlehensgeber das vereinbarte Darlehen auch 
tatsächlich an Sie auszahlt. Dazu gehört i. d. R. die vollständige Vor-
lage aller geforderten Einkommens- und Objektunterlagen. Darüber 
hinaus können vom Darlehensgeber jederzeit weitere fallspezifische 
Auszahlungsbedingungen festgelegt werden. Details hierzu entneh-
men Sie bitte den vorvertraglichen Informationen, die Ihnen der Dar-
lehensgeber zuschicken wird, sowie Ihrem Darlehensvertrag.

Alle sonstigen Kosten
Details hierzu entnehmen Sie bitte den vorvertraglichen Informa-
tionen, die Ihnen der Darlehensgeber zuschicken wird, sowie Ihrem 
Darlehensvertrag.

Verzugszinsen
Verzugszinsen sind Zinsen, die anfallen können, wenn Sie Ihren Zah-
lungsverpflichtungen an den Darlehensgeber nicht nachkommen. 
Diese fallen zusätzlich zu den vertraglichen Darlehenszinsen an. 
Die genaue Höhe dieser Zinsen sowie Angaben zu ggf. anfallenden 
weiteren Kosten entnehmen Sie bitte den vorvertraglichen Informa-
tionen, die Ihnen der Darlehensgeber zuschicken wird, sowie Ihrem 
Darlehensvertrag.

Folgen ausbleibender Zahlungen
Wenn Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen an den Darlehensgeber 
nicht nachkommen, ist dieser berechtigt, im Fall einer dinglichen 
Besicherung (Grundschuld) die Zwangsvollstreckung einzuleiten. De-
tails hierzu entnehmen Sie bitte den vorvertraglichen Informationen, 
die Ihnen der Darlehensgeber zuschicken wird, sowie Ihrem Darle-
hensvertrag.

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne An-
gabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die 
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist an den Darlehensgeber zu richten. Details hierzu so-
wie zu den Folgen des Widerrufs entnehmen Sie bitte den vorvertrag-
lichen Informationen, die Ihnen der Darlehensgeber zuschicken wird, 
sowie der Widerrufsbelehrung in Ihrem Darlehensvertrag.

Recht auf vorzeitige Rückzahlung
Die vorzeitige Rückzahlung eines Immobiliendarlehens ist nur in Aus-
nahmefällen (z. B. beim Verkauf der Immobilie) möglich. I. d. R. liegt 
eine Entscheidung darüber jedoch im Ermessen des Darlehensge-
bers. Der Darlehensgeber ist dabei berechtigt, eine Vorfälligkeitsent-
schädigung zu verlangen. Die Details zur Wahrnehmung dieses 
Rechts entnehmen Sie bitte den vorvertraglichen Informationen, die 
Ihnen der Darlehensgeber zuschicken wird, sowie Ihrem Darlehens-
vertrag.

Entwurf des Darlehensvertrags
Sie können vom Darlehensgeber einen Entwurf des Verbraucherdar-
lehensvertrags verlangen. Dies gilt nicht, solange der Darlehensgeber 
nicht zum Vertragsabschluss bereit ist. Die Details zur Wahrnehmung 
dieses Rechts entnehmen Sie bitte den vorvertraglichen Informatio-
nen, die Ihnen der Darlehensgeber zuschicken wird, sowie Ihrem Dar-
lehensvertrag.

Rechte aus § 29 Abs. 7 BDSG
Wird Ihr Darlehensantrag aufgrund einer Auskunft einer Stelle, die 
Daten zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von Verbrauchern erhebt 
(z.B. SCHUFA), abgelehnt, ist der Darlehensgeber verpflichtet, Sie über 
diese Tatsache sowie über die zur Ablehnung führende Eintragung 
zu informieren. 

Beispielrechnung
Ihrem Tilgungsplan können Sie die Zahlungsströme entnehmen, die 
Grundlage der Ermittlung des effektiven Jahreszinses sind. Der effekti-
ve Jahreszins kann sich verändern, wenn der Darlehensvertrag ande-
re Zahlungsströme vorsieht, weil z. B. andere Auszahlungszeitpunkte 
festgelegt werden. Weitere Angaben hierzu entnehmen Sie bitte den 
vorvertraglichen Informationen, die Ihnen der Darlehensgeber zu-
schicken wird, sowie Ihrem Darlehensvertrag.

Weitere Angaben zum Sollzins
In den vorvertraglichen Informationen, die Ihnen der Darlehensge-
ber zuschicken wird, finden Sie weitere Angaben zum Sollzins des 
Darlehensgebers. Es werden Ihnen insbesondere die Bedingung und 
der Zeitraum für seine Anwendung sowie die Art und Weise seiner 
Anpassung erläutert. Ist der Sollzinssatz von einem Index oder Refe-
renzzinssatz abhängig, wird dieser angegeben. 

Weitere Angaben
Der Abschluss des Darlehensvertrags zieht ggf. Notar- und Grund-
buchkosten nach sich (Eintragung der Grundschuld). Diese müssen 
durch Sie getragen werden. Die Grundschuld dient dem Darlehens-
geber als Sicherheit. Ggf. können weitere Sicherheiten erforderlich 
sein. Bei vorzeitiger Rückzahlung ermittelt der Darlehensgeber die 
Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung. Weitere Details entnehmen 
Sie bitte den Unterlagen der Bank.

Verträge mit Zusatzleistungen
Verlangt der Darlehensgeber zum Abschluss eines Darlehensvertrags, 
dass Sie zusätzliche Leistungen des Darlehensgebers in Anspruch 
nehmen oder einen weitere Vertrag abschließen, insbesondere einen 
Versicherungsvertrag oder Kontoführungsvertrag, so hat der Darle-
hensgeber dies zusammen mit den vorvertraglichen Informationen 
anzugeben. In der vorvertraglichen Information des Darlehensge-
bers sowie im Darlehensvertrag finden Sie in diesem Fall Angaben 
zu den Kontoführungsgebühren sowie den Bedingungen, zu denen 
sie angepasst werden können. Dienen die von Ihnen geleisteten Zah-
lungen nicht der unmittelbaren Darlehenstilgung, sind die Zeiträu-
me und Bedingungen für die Zahlung der Sollzinsen und der damit 
verbundenen wiederkehrenden und nicht wiederkehrenden Kosten 
im Darlehensvertrag aufzustellen. Verpflichten Sie sich mit dem Ab-
schluss des Darlehensvertrags auch zu Vermögensbildung, muss aus 
der vorvertraglichen Information des Darlehensgebers und aus dem 
Darlehensvertrag klar und verständlich hervorgehen, dass weder die 
während der Vertragslaufzeit fälligen Zahlungsverpflichtungen noch 
die Ansprüche, die Sie aus der Vermögensbildung erwerben, die Til-
gung des Darlehens gewährleisten, es sei denn, dies wird vertraglich 
vereinbart. 

Weitere Informationen können auch in Ihrem individuellen Konditionsangebot, in den vorvertraglichen Informationen, die Ihnen der 
Darlehensgeber zuschicken wird, sowie in Ihrem Darlehensvertrag enthalten sein. Für Fragen zu diesen vorvertraglichen Informationen 
oder Ihrer konkreten Finanzierungsanfrage steht Ihnen Ihr persönlicher Finanzierungsberater jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. 

Bei Verbraucherdarlehensverträgen gem. § 655a, Abs. 2 Satz 2 BGB in Verbindung mit § 491a, Abs. 3 BGB

BauFi Direkt Berlin GmbH & Co. KG 
Schützenstrasse 4
D-65195 Wiesbaden
Tel.: 0611 / 33 55 - 111
Fax: 0611 / 33 55 - 100

Persönlich haftende Gesellschafterin: 
IFS Immobilien Finanzservice GmbH
Geschäftsführer: 
Roland Gisinger, Jürgen Hauschild, 
Thorsten Lamby, Thomas Weber

Amtsgericht Wiesbaden: HRB 10871 - HRA 8438
Sitz der Gesellschaften: Wiesbaden
Steuer-Nr.: 04030400417 / USt.-Ident.-Nr.: DE247770155
Bankverbindung: Wiesbadener Volksbank eG,
Konto-Nr. 153 052 07, BLZ 510 900 00



Vorvertragliche Informationen

KT
!-V

VI
 10

06
-1

0

Umfang der Befugnisse
Als Ihr Darlehensvermittler sind wir nicht nur für einen oder mehrere 
bestimmte Darlehensgeber tätig, sondern handeln als unabhängiger 
Darlehensvermittler.

Vergütung
Als Ihr Darlehensvermittler verlangen wir von Ihnen keine Vergütung, 
es sei denn, dass ein separater Darlehensvermittlungsvertrag eine 
anderweitige Regelung vorsieht. In diesem Fall legen wir dem Dar-
lehensgeber unsere Vereinbarung offen. Die diesbezüglichen Kosten 
würden im effektiven Jahreszins Berücksichtigung finden. 

Nebenentgelte
Als Ihr Darlehensvermittler verlangen wir von Ihnen keine Nebenent-
gelte, es sei denn, dass ein separater Darlehensvermittlungsvertrag 
eine anderweitige Regelung vorsieht. In diesem Fall legen wir dem 
Darlehensgeber unsere Vereinbarung offen. Die diesbezüglichen Ko-
sten würden im effektiven Jahreszins Berücksichtigung finden.

Entgelt durch einen Dritten
Bei einer erfolgreichen Vermittlung des von Ihnen gewünschten Fi-
nanzierungs- oder Zusatzprodukts erhalten wir eine Vermittlungspro-
vision vom Darlehensgeber oder Produktpartner. Wir übernehmen 
dabei die Beratungsleistung des Darlehensgebers und darüber hin-
aus auch Aufgaben in der Vorbereitung des Darlehensvertrags. Dafür 
werden wir vom Darlehensgeber vergütet.

Die Vergütung, die wir erhalten, resultiert anteilig aus den Zinszah-
lungen, Prämien oder ggf. anfallenden Abschlussgebühren, die Ihnen 
der Darlehensgeber in Rechnung stellt.  

Die Höhe der Provision variiert je nach Art und Umfang des Finan-
zierungs- oder Zusatzprodukts, dem damit verbundenen Beratungs- 
und Vermittlungsaufwand sowie den Konditionen des ausgewählten 
Darlehensgebers. Im Rahmen einer Baufinanzierung erhalten wir in 
der Regel eine Vermittlungsprovision zwischen 0 % und 3 % von der 
Brutto-Darlehenssumme.

Zusätzlich zur Vermittlungsprovision, die wir für die Vermittlung er-
halten, kann der Darlehensgeber noch Gebühren für die Nutzung 
einer Internetplattform an ein weiteres Dienstleistungsunternehmen 
entrichten.

Unter Umständen erhalten wir in Abhängigkeit von der im Kalender-
jahr vermittelten Gesamt-Darlehenssumme und von der Erfüllung 
qualitativer Kriterien eine jährliche Sonderbonifikation seitens des 
Darlehensgebers. Ob und in welcher Höhe wir eine Sonderbonifi-
kation erhalten, steht zum Zeitpunkt der Bearbeitung Ihrer Finanzie-
rungsanfrage noch nicht fest.

Für Fragen zu diesen vorvertraglichen Informationen oder Ihrer konkreten Finanzierungsanfrage steht Ihnen Ihr persönlicher 
Finanzierungsberater jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. 
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